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Staates Einfluß zu nehmen. In der 
Ausbeuterordnung ist er von der Mit
bestimmung und Mitgestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens ausgeschlos
sen. In der sozialistischen Gesell
schaft ist das R. real, weil die 
Interessen der Werktätigen und ihrer 
Kollektive grundsätzlich mit den ge
samtgesellschaftlichen Erfordernissen 
übereinstimmen. Die Werktätigen er
kennen zunehmend, daß die Wahr
nehmung des R. ihren ureigenen 
Interessen dient. Andererseits ist sie 
ein objektives Erfordernis der Ent
wicklung der sozialistischen Gesell
schaft. Die -> sozialistische Demo
kratie ist darauf gerichtet, alle An
gehörigen des Volkes immer stärker 
an der Leitung des Staates zu be
teiligen. Es ist wesentlicher Inhalt 
der staatlichen Arbeit, dafür zu 
sorgen, daß die Bürger ihr R. im
mer umfassender wahrnehmen. Das 
R. hilft, die Persönlichkeit des Bür
gers zu entfalten, indem es seine 
Stellung als aktives, schöpferisches 
Mitglied der sozialistischen Gesell
schaft sichert und stärkt. Das R. ist 
eng mit den anderen Grundrechten 
und -pflichten verbunden, die in 
ihrer Gesamtheit auf die Mitw irkung 
und -gestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens gerichtet sind. So schließt 
z. B. das -> Recht auf Arbeit über 
den gesicherten Arbeitsplatz hinaus 
die Teilnahme an der Leitung und 
Planung der Wirtschaft, insbesondere 
des Betriebes, ein. Das R. erstreckt 
sich auf alle Gebiete des gesell
schaftlichen Lebens. In der Wirt
schaft ist für die weitere Entwicklung 
der Demokratie die immer engere 
Verbindung der Einzelleitung mit 
der Mitbestimmung und Mit gestal
tung durch die Werktätigen und ihre 
-> Gewerkschaften typisch. Eine 
wichtige Aufgabe besteht darin, die 
aktive und bewußte Teilnahme der 
Werktätigen bei der Leitung der Be
triebe, an der Ausarbeitung und 
Erfüllung der Pläne, der Vervoll
kommnung der Arbeitsrechtsverhält
nisse zu sichern. Im Rahmen ihrer

Arbeitsrechtsverhältnisse nehmen die 
Werktätigen ihr R. entsprechend den 
Grundsätzen des Gesetzbuches der 
Arbeit vor allem durch die Gewerk
schaften und ihre leitenden Organe, 
aber auch direkt wahr. Die betrieb
lichen Gewerkschäftsleitungen haben 
u. a. das Recht, an der Ausarbeitung 
der betrieblichen Pläne mitzuwirken 
und vom Betriebsleiter Rechenschaft 
über den Stand der Planerfüllung zu 
fordern, im sozialistischen Wettbe
werb die Gemeinschaftsarbeit zu 
organisieren und die Neuererbewe
gung zu fördern, die Betriebskollek
tivverträge mit auszuarbeiten und 
abzuschließen, Vorschläge zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen im Betrieb zu unter
breiten usw. Das R. wirkt auch in 
den sozialistischen Produktionsge
nossenschaften. So hat jedes Mitglied 
das Recht, an der Mitgliederver
sammlung teilzunehmen, sich zu allen 
Fragen des genossenschaftlichen Le
bens zu äußern und entsprechende 
Anträge zur Beschlußfassung einzu
bringen sowie darüber abzustimmen 
(-> genossenschaftliche Demokratie). 
Es wählt die leitenden Organe der 
Genossenschaft sowie die verschiede
nen Kommissionen in den Mitglie
derversammlungen und kann selbst 
in sie gewählt werden usw. Das 
einzelne Mitglied übt in der Mitglie
derversammlung als dem höchsten 
Organ der Produktionsgenossenschaft 
zusammen mit allen anderen Mit
gliedern die Leitungs- und Eigen
tumsbefugnisse über das sozialisti
sche Eigentum aus. -> Grundrechte 
und Grundpflichten der Bürger

Recht der sozialistischen Landes
kultur: Rechtsnormen zur planmäßi
gen Entwicklung der sozialistischen 
Landeskultur als Komplex gesell
schaftlicher Maßnahmen und Be
ziehungen zur sinnvollen Gestaltung 
der natürlichen Umwelt und zum 
wirksamen Schutz der Natur. Das 
Ziel besteht in der Erhaltung, Ver
besserung und effektiven Nutzung
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